
!!! Neuer Veranstaltungsort !!!! 
Was brauchen Kunst und Kultur in 

München? OB-Diskussion am Montag, 
3. Februar, 19.30 Uhr

im Utopia, 
Heßstraße 132 

01. Feb. 2020

KÜNSTLERFÖRDERUNG
Nicht nur Institutionen  und Vereine, sondern auch 
einzelne Künstler*innen und Künstlergruppen können 
staatliche Fördergelder beantragen. Die Abgabefrist ist 
der 31.3.2020 für Projekte, die 2020 stattfinden sollen.
Mehr Infos auf den nächsten Seiten. 

> Grundsätze für die Vergabe von Zuwendungen zur Durchführung von Ausstellungen und Symposien / S. 2-4 

>  Grundsätze für die Vergabe von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten zeitgenössischer bildender 
Kunst im öffentlichen Raum / S. 5-7  

Offizielle Infoblätter des Bayer.  Staatsministeriums f. Wissenschaft und Kunst: 

Die Bewerbungsphase für die ausgeschriebene Geschäftsstellenleitung des BBK-Landesverbands ist beendet. 
Danke an alle Bewerberinnen. Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an einer Mitarbeit im BBK-Bayern 
und die zahlreichen hochinteressanten Bewerbungen. Die Entscheidung wird nicht leicht.

BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER LANDESVERBAND BAYERN E. V. / HALLE6 / DACHAUERSTR: 112d / 80636 MÜNCHEN 
VORSTAND: CHRISTIAN SCHNURER, LUDWIG BÄUML, DIERK BERTHEL  / WWW.BBK-BAYERN.DE / MAIL@BBK-BAYERN.DE



Stand: 1. Juli 2018 

Bayerisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst 

Grundsätze für die Vergabe von Zuwendungen zur Durchführung von Ausstel-
lungen und Symposien 

1. Fördergegenstand:

o Sammelausstellungen (bei Kunstvereinen auch Einzelausstellungen, da

Bezugspunkt das Jahresprogramm ist)

o Künstlersymposien

o Ausstellungen, an denen sich speziell ältere Künstler/innen beteiligen

können, deren Werk nicht in Vergessenheit geraten soll oder die es

verdienen, wieder entdeckt zu werden

2. Fördervoraussetzungen:

o Projekt muss den Schwerpunkt im Bereich der bildenden Kunst haben;

keine Mischveranstaltungen (z. B. Literatur/Wissenschaft)

o überregionale Bedeutung

o grundsätzlich Beteiligung von mindestens zehn professionellen, vor-

wiegend bayerischen Künstler/innen

o zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von mindestens 2.000,00 €

3. Förderumfang (Mindest- und Höchstfördersatz):

o max. 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten

o Zuwendung grundsätzlich zwischen 1.000,00 € (Bagatellgrenze) und

10.000,00 € je nach Höhe der Gesamtkosten und Bedeutung des Aus-

stellungsprojekts / Symposiums

4. Zuwendungsfähige Kosten:

o Personal- und Sachkosten in unmittelbarem Zusammenhang mit der

Ausstellung (Ausnahme: Personalkosten bei Kommunen, die auch oh-

ne die Durchführung des Ausstellungsprojekts anfallen)

o Gegenleistungen für das Zurverfügungstellen von Kunstwerken, sofern

diese tatsächlich geleistet werden und ohne die die Ausstellung nicht
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durchgeführt werden könnte, z. B. Leihgebühren (Personalkosten in 

Form von Künstlervergütungen oder pauschalierte Aufwandsentschädi-

gungen sind dagegen weiterhin nicht zuwendungsfähig) 

o Vernissage - / Finissagekosten inkl. Kosten für Musik und das Rah-

menprogramm: zuwendungsfähig sind max. 20 % der Gesamtkosten

der Ausstellung

o Übernachtungs- und Verpflegungskosten der Künstler/innen: nur zu-

wendungsfähig, wenn die Künstler/innen vor Ort arbeiten, z. B. bei

Symposien

o Investitionskosten, Preise, Künstlergeschenke und kommunale Regie-

arbeiten sind nicht zuwendungsfähig; näheres regelt der jeweilige Be-

willigungsbescheid

5. Antragsteller/Zuschussnehmer:

o Kommunen, Kunstvereine, Ausstellungsvereine, etablierte Künstler-

gruppen, lockere Vereinigungen von Künstlerinnen und Künstlern oder

Einzelveranstalter (nachweisbare mindestens dreijährige Ausstellungs-

tätigkeit)

o bei Ausstellungen für ältere Künstler/innen: durchführender Berufsver-

band Bildender Künstlerinnen und Künstler

6. Antragsunterlagen (Antragsfrist: 1. März des Veranstaltungsjahres):

o formloser, schriftlicher Antrag mit folgenden Angaben:

 Darstellung des Ausstellungsprojekts

 Angaben über die teilnehmenden Künstler/innen

 detaillierter, ausgeglichener Kosten- und Finanzierungsplan inkl.

Antragssumme

Der Antrag muss vor Beginn des Projekts (Abschluss des ersten, dem 

Projekt zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages) beim 

Staatsministerium vorliegen. Anträge, die nach dem 1. März eingehen, 

können nicht mehr bei der Verteilung berücksichtigt werden (Aus-

schlussfrist). 
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o bei einem Erstantrag sind zusätzlich folgende weitere Unterlagen erfor-

derlich:

 Nachweis über mindestens dreijährige Ausstellungstätigkeit

 Nachweis über finanzielle Leistungsfähigkeit des Projektträgers

 Erklärung, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen worden ist

(ggf. verbunden mit einem formlosen Antrag auf Zustimmung

zum vorzeitigen Maßnahmebeginn)

 ggf. Nachweis über eine vorliegende Vorsteuerabzugsberechti-

gung



Stand: 12.11.2019 

Bayerisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst 

Grundsätze für die Vergabe von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten 
zeitgenössischer bildender Kunst im öffentlichen Raum (Kunst für uns- den öf-

fentlichen Raum gestalten) 

1. Förderziel:

Erhöhung der Sichtbarkeit von zeitgenössischen bildenden Künstlerinnen und 

Künstlern in Bayern durch Schaffung von Anreizen zur Verbesserung der Prä-

sentationsmöglichkeiten  

2. Fördergegenstand:

Zeitlich begrenzte künstlerische Gestaltung einer öffentlich zugänglichen Flä-

che/eines öffentlich zugänglichen Raums, der nicht üblicherweise Ausstel-

lungszwecken gewidmet ist, mit Mitteln der zeitgenössischen bildenden Kunst 

-> Hierfür dürfen neue Werke erstellt und bestehende Werke ausgestellt 

werden.  

-> Mindestausstellungsdauer: 1 Monat 

-> Die öffentliche Zugänglichkeit kann durch Öffnungszeiten oder eine Ein-

gangskontrolle eingeschränkt sein. Eintrittsgelder dürfen jedoch nicht 

erhoben werden. 

-> Das künstlerische Konzept muss klar im Vordergrund stehen, eine prin-

zipiell gegebene Erwerbsmöglichkeit von Kunstwerken stellt die Förder-

fähigkeit jedoch nicht in Frage. 

3. Fördervoraussetzungen:

o Das Projekt muss den Schwerpunkt im Bereich der bildenden Kunst haben;

o Überregionale Bedeutung

o Beteiligung von einem oder mehreren professionellen, lebenden und in Bay-

ern wirkenden Künstlern/innen

o Zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von mindestens 2.000,00 € (Baga-

tellgrenze)

4. Förderumfang:

o max. 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten, jedoch nicht weniger als

1.000.- €

o Bei Antragstellung durch einzelne Künstler/innen wird die Aufwandsentschädi-

gungen für Künstler/innen zu 100 v.H. gefördert.
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5. Zuwendungsfähige Ausgaben:

o Personal- und Sachkosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Er-

stellung und Präsentation des Kunstwerks anfallen (insbesondere Materialkos-

ten, Kosten für die Herrichtung der Fläche/des Raumes, Aufbauarbeiten,

Transportkosten)

-> Anteile an jährlichen Gesamtkosten (z.B. Personal-, Raum und Be-

triebskosten) können anerkannt werden, sofern sie nachvollziehbar be-

legt und begründet werden können und ein eindeutiger Projektbezug 

vorliegt (bspw. Personalkosten: Gehalts-nachweis, Beleg der für das 

Projekt eingebrachten Arbeitszeit, nachvollziehbare Berechnung des 

auf die Ausstellung fallenden Anteils an Gemeinkosten). Die Abrech-

nung von Pauschalen ist unzulässig. 

-> Investitionskosten sind ebenfalls nicht zuwendungsfähig.  

-> Die Ausstellungsräume/-flächen müssen unentgeltlich überlassen wer-

den. 

o Nachgewiesene Reisekosten, Übernachtungs- und Verpflegungskosten der

Künstler/innen für die Arbeit vor Ort in entsprechender Anwendung des

BayRKG

o Angemessene Aufwandsentschädigungen für Künstler/innen, sofern diese tat-

sächlich gezahlt werden. Als angemessen gelten die folgenden Beträge,

 Einzelprojekte (1-2 Künstler/innen): € 1.500 pro Künstler/in

 Kleingruppenprojekte (3-9 Künstler/innen): € 500 pro Künstler/in

 Gruppenprojekte (>10 Künstler/innen): € 250 pro Künstler/in

wenn diese auch in angemessenem Verhältnis zum tatsächlichen Zeitaufwand 

stehen.  

o Ausgaben für Vernissage und Finissage inkl. Kosten für Musik, soweit sie 10

% der Gesamtkosten des Projekts nicht übersteigen, sowie Ausgaben für ein

Rahmenprogramm (Kunstvermittlung, Sonderveranstaltungen, Performances

o.ä.), soweit sie ebenfalls 10 % der Gesamtkosten des Projekts nicht überstei-

gen.

o Preise und Künstlergeschenke sind nicht zuwendungsfähig

Näheres regelt der jeweilige Bewilligungsbescheid. 

6. Antragsteller/Zuwendungsnehmer:

Kommunen, Kunstvereine, Ausstellungsvereine, etablierte Künstlergruppen, 

lockere Vereinigungen von Künstlerinnen und Künstlern oder Einzelveranstal-

ter, einzelne Künstler/innen (nachweisbare mindestens dreijährige Ausstel-

lungstätigkeit/Projekterfahrung mit vergleichbaren Projekten, bei einzelnen 

Künstler/innen: Nachweis der künstlerischen Qualifikation insbesondere durch 

Nachweis einer entsprechenden abgeschlossenen Ausbildung, Ausstellungs-

tätigkeit, qualifizierte Mitgliedschaft in einer Künstlervereinigung… )  
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7. Antragsunterlagen (Antragsfrist: 1. März 2020 für Projekte in 2020)

formloser, schriftlicher Antrag mit folgenden Angaben:

o Darstellung des Projekts

o Angaben über die teilnehmenden Künstler/innen (Erläuterung des Bayern-

bezugs)

o detaillierter, ausgeglichener Kosten- und Finanzierungsplan inkl. Antrags-

summe

o Erklärung, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen worden ist (ggf. ver-

bunden mit einem formlosen Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maß-

nahmebeginn)

Der Antrag muss vor Beginn des Projekts (Abschluss des ersten, dem Projekt 

zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages) beim Staatsministerium 

vorliegen. Bei Projekten, mit denen vor Verbescheidung begonnen werden 

soll, ist beim Staatsministerium die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahme-

beginn zu beantragen. Projekte, mit denen vor Verbescheidung oder vor Zu-

stimmung zum vorzeitigen Maßnahme begonnen wurde, sind nicht förderfähig. 

Bei einem Erstantrag sind zusätzlich folgende weitere Unterlagen erforderlich: 

o Nachweis über mindestens dreijährige Ausstellungstätigkeit/Projekterfah-

rung mit vergleichbaren Projekten, bei Anträgen von einzelnen Künstler-

/innen Nachweis der künstlerischen Qualifikation insbesondere durch

Nachweis einer entsprechenden abgeschlossenen Ausbildung, Ausstel-

lungstätigkeit, qualifizierte Mitgliedschaft in einer Künstlervereinigung …)

o Nachweis über finanzielle Leistungsfähigkeit des Projektträgers (z.B. Bi-

lanz oder Jahresabschlussrechnung des Vorjahres; bei Einzelpersonen ge-

nügt eine Bestätigung, dass die Vorausleistungen für das Projekt getragen

werden können)

o ggf. Nachweis über eine vorliegende Vorsteuerabzugsberechtigung

8. Begutachtung:

Die Begutachtung der förderfähigen Projekte erfolgt durch einen vom Staats-

ministerium eingesetzte/n Fachgutachter/eine Fachgutachterin.



Neuer Ort !!!! Was brauchen Kunst 
und Kultur in München? Einladung 
zur OB-Diskussion am Montag, 3. 

Februar, 19.30 Uhr im Utopia, 
Heßstraße 132

wir laden zur Veranstaltung "Was brauchen Kunst und Kultur in München?" ein.

Der Termin ist Montag 3. Februar 2020 um 19.30 Uhr. Der neue
Ort ist das Utopia in der Heßstraße 132 in München.

Die Ortsänderung war nötig, da die Nachfrage enorm ist. Hundert wollen die drei OB-
Kandidat*innen, Kristina Frank, Katrin Habenschaden und Dieter Reiter im Gespräch unter 

der Moderation von Susanne Hermanski (SZ) erleben.
Entsprechend haben wir von der ursprünglich geplanten Galerie der Künstler in der 

Maximilianstraße nun in das größere Utopia, der ehemaligen Reithalle, gewechselt.
Vom Ablauf des Abends her wird nach Begrüßungen ein etwa 10-minütiger Impulsbeitrag von 
Christos Chantzaras zur Zukunftsfähigkeit unserer Stadt unter dem Gesichtspunkt der dazu 

nötigen Räume für Kreativität und für Innovationen inspirieren.
Der Hauptteil ist dem ausgiebigen Podiumsgespräch der drei OB-KandidatInnen gewidmet.

Anschließend sind Fragemöglichkeiten aus dem Publikum vorgesehen.
Beim Podiumsgespräch werden wir auch Standpunkte aller zum Stadtrat kandidierenden 

Listen/Parteien zu Kunst und Kultur mit einbeziehen. Hierzu haben wir bei den bislang 
bekannten 15 antretenden Gruppen deren fünf wichtigste Maßnahmen und Initiativen für die 

kommende Periode 2020-2026 erfragt, die diese im Stadtrat umsetzen würden, hätten sie dazu 
in einer Mehrheitsbildung die Möglichkeit.

Dadurch wollen wir auch Gemeinsamkeiten herausarbeiten, die zur Weiterentwicklung für



Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt nicht nur wünschenswert, sondern machbar
erscheinen. Wir freuen uns sehr über das dazu vertiefende Gespräch mit OB Reiter, Frau

Frank und Frau Habenschaden.

Für den Themenbereich Kunst und Kultur dürfte diese Abendveranstaltung zur Kommunalwahl
ein herausragendes Ereignis vor dem 15. März sein, wozu wir auch unter Kulturvereinen

werben und die Öffentlichkeit einladen. Geben Sie den Termin gerne im Bekanntenkreis weiter.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Da der Zuspruch groß ist, bitte auch ins Utopia frühzeitig kommen, um einen Sitzplatz zu
erhalten. Reservierungen können wir leider nicht praktizieren. Wir bitten um Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen aufschlussreichen Abend.

Mit freundlichen Grüßen
David Süß, Vorstandsvorsitzender VDMK

Corbinian Böhm, Vorsitzender BBK

Nähere Infos zu #EXIST - Raum für Kunst in München
finden Sie hier:
www.exist-space.de

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich Besucher*innen damit einverstanden,
dass die von ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Internet, Werbung, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen - Filme, DVDs, etc. genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.

--
Verband der Münchener Kulturveranstalter (VDMK) e.V.

Vorstand: David Süß (Vorsitz) | Anna Kleeblatt | Danijela Kufner | Dierk Beyer | Ralf Gabriel
Giselastraße 4, Rgb | 80802 München | Tel. 089 306100-43

www.vdmk.info | info@vdmk.info
BBK - Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler München u. Oberbayern e.V.

Vorsitzende: Corbinian Böhm | Anita Edenhofer | Wolfgang Schikora
Maximilianstraße 42 | 80538 München | Tel. 089 2199600

www.bbk-muc-obb.de | info@bbk-muc-obb.de

Veranstaltung "Was brauchen Kunst und Kultur in München?"




